
Tischvorlage zu TOP 4 der 9. Sitzung des Beirates bei der Unteren Naturschutzbehörde am 17. 8.2 22 
(Stand: 16. 8.2 22) 
 
 
Anhörung des Beirats in aktuellen Verfahren der Bauleitplanung (vorsorglich) 
 
 
Allgemeiner Hinweis zum Sachverhalt: 
 
In allen Flächennutzungsplan-Verfahren und den bedeutsamen Bebauungsplanverfahren ist der Beirat 
vor Abgabe der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde (UNB) in den eweiligen Verfahren an-
zuhören.  
Soweit entsprechende Beteiligungen erst nach Versendung der Einladung (zwei Wochen vor dem Sit-
zungstermin) für eine Beiratssitzung bei der unteren Naturschutzbehörde eingehen, erfolgt eine Infor-
mation über die noch in der Sitzung durchzuführenden Anhörungen kurzfristig per Email an die Bei-
ratsmitglieder und – soweit aufgrund des kurzen zeitlichen Vorlaufs möglich - durch Erstellung einer 
Beratungsunterlage als Tischvorlage (wie hier vorliegend). Diese wird zur allgemeinen Informtion auch 
auf den Kreisseiten im Internet im Bereich der Sitzungsdokumenten unter (https://www.kreis-
dueren.de/kreishaus/amt/66/naturschutzbeirat/Naturschutzbeirat_dokumente.php) veröffentlicht 
und in der eweiligen Sitzung verteilt.  
 
4.1 Bebauungsplan Kirchberg Nr. 14 "Ortseingang", Stadt Jülich  
 
Der Bebauungsplan wurde vom Rat der Stadt Jülich mit Beschluss vom 22. 2.2 17 als Satzung beschlos-
sen und am 1. 4.2 18 ortsüblich bekannt gemacht. Nach Verabschiedung des Bebauungsplans hat das 
Bundesverwaltungsgericht erstmalig neue Anforderungen an eine Emissionskontingentierung im Rah-
men der Bauleitplanung aufgestellt (vgl. BVerwG, Urteil vom 7.12.2 17 – 4 CN 7/16, Rn. 17, uris; OVG 
NRW, Urteil vom 11.1 .2 18 7 D 99/17.NE, Rn. 54, uris). Danach muss es bei einer Emissionskontingentie-
rung, wie sie im vorliegenden Bebauungsplan vorgenommen wurde, immer mindestens ein Teilgebiet 
ohne Emissionsbeschränkungen geben. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts betrifft auch bereits 
rechtsverbindlich gewordene Bebauungspläne. Da der Bebauungsplan Kirchberg Nr. 14 "Ortseingang" 
für ede der vier Teilflächen bestimmte Emissionsbeschränkungen vorsieht, genügt er dieser Anforde-
rung nicht. Daher wurde die Begründung zum Bebauungsplan im Kapitel 3.1.1 dahingehend ergänzt, 
dass auf ein anderes Gewerbegebiet im Gemeindegebiet verwiesen wird, das keine Emissionsbe-
schränkungen aufweist (sog. „externe Gliederung“ durch Verweis auf ein Ergänzungsgebiet).  
Im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens wurde am 23. Juni 2 21 ein erneuter Satzungsbeschluss ge-
fasst. Die Bekanntmachung des Beschlusses erfolgte am 1. August 2 21. Am 1 . November 2 21 hat der 
7. Senat des OVG Münster den Bebauungsplan Kirchberg Nr. 14 "Ortseingang" auf Grund eines von ihm 
angenommenen Mangels der Regelungen über die Lärmemissionskontingentierung in der Fassung des 
Satzungsbeschlusses vom 23. Juni 2 21 für unwirksam erklärt. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist aktu-
ell beim Bundesverwaltungsgericht anhängig, sodass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Kirchberg Nr. 14 'Ortseingang' sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Neuordnung und Erweiterung der ortsansässigen Carl Eichhorn KG Wellpap-
penwerke geschaffen werden. Das im Nordosten von Jülich-Kirchberg gelegene Plangebiet liegt auf der 
östlichen Seite der Wymarstraße unmittelbar gegenüber dem Werksgelände der Carl Eichhorn KG. Das 
Plangebiet wird begrenzt durch. 
 - im Norden durch die Radwegverbindung Aldenhoven-Jülich innerhalb einer Grünzone (verlassene 
Bahntrasse) 
 - im Osten durch das Naturschutzgebiet 'Pellini-Weiher' 



 - im Süden durch den Anliegerweg 'Am Weiher' mit den dahinter angrenzenden Pkw- Stellflächen der 
Carl Eichhorn KG 
 - im Westen durch die Landstraße 241, Wymarstraße einschließlich dem parallel verlaufenden Gewäs-
ser Altdorf-Kirchberg-Koslarer Mühlenteich.  
 
Das Plangebiet wird derzeit größtenteils landwirtschaftlich genutzt, im Nordwesten befand sich eine 
zwischenzeitlich zurückgebaute Lagerhalle. Die Ausdehnung des Plangebietes beträgt in West-
Ostrichtung ca. 24  m und in Nord-Südrichtung ca. 17  m. Die Festsetzung der Plangebietsgrenzen 
schließt eine Plangebietsfläche von ca. 44.4  m² ein. 
Das Plangebiet liegt teilweise im planungsrechtlichen Außenbereich. Der gültige Flächennutzungsplan 
der Stadt Jülich weist für das Plangebietes eine Gewerbliche Baufläche aus. 
 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich mehrere Schutzgebiete. Bei den Naturschutzgebieten (NSG) 
handelt es sich gemäß Landschaftsplan 2 'Ruraue' des Kreises Düren um: 
 - NSG 2.1-1  'Pellini-Weiher' grenzt direkt östlich an das Plangebiet an 
 - NSG 2.1-11 'Rurauenwald-Indemündung' 
 
Das letztgenannte Gebiet grenzt direkt östlich an das NSG 'Pellini-Weiher' und verläuft dann südlich 
entlang der Rur. 
Das FFH-Gebiet 'Indemündung' (DE-51 4-3 1) umfasst die beiden vorgenannten Naturschutzgebiete. 
Das Plangebiet überlagert teilweise das im Süden direkt angrenzende Landschaftsschutzgebiet 'Wyma-
rer Hof' mit Gehöften, Pferdekoppeln und Streuobstwiesenstrukturen. 
 

 
 
Als Unterlagen zum Verfahrensschritt wurden hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege im Juni 2 22 aktualisierte Planunterlagen vorgelegt: Umweltbericht, Artenschutzprü-
fung, FFH-Verträglichkeitsprüfung und Landschaftspflegerischer Begleitplan. 
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass "insgesamt eine erhebliche Beeinträch-
tigung aller Schutzgüter und Schutzziele des FFH-Gebiets „Indemündung“ durch die Bebauungsplanung 
ausgeschlossen werden kann. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes von Arten von gemein-
schaftlichem Interesse ist nicht zu sehen. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung oder Kohärenzsiche-
rung sind nicht notwendig." 



 
Die Artenschutzprüfung wurde vom Gutachter für die erneute Offenlage aktualisiert. Diese kommt zu 
dem Ergebnis, dass durch entsprechende Maßnahmen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände aus-
geschlossen werden können.  
Zum Schutz der Vögel insgesamt ist eine Bauzeitenregelung hinsichtlich der Baufeldfreimachung not-
wendig. Darüber hinaus wird die festgesetzte Eingrünung die Lebensraumfunktion stärken.  
Des weiteren soll eine Abschirmung durch Anpflanzungen und entsprechende Ausrichtung der nächtli-
chen Beleuchtung eine potenzielle Störung von Fledermausflugrouten vermieden werden.  
Zum Biber wird dort ausgeführt: "Der Biber bewohnt den Lebensraumkomplex Pellini-Weiher/Ruraue. 
Die Wechselbezüge führen somit nicht über das Bebauungsplangebiet sondern in die Gegenrichtung. 
Lebensraumverluste wird es für die wenig störungsempfindliche Art nicht geben. Vielmehr wird auch 
hier die Eingrünung mit Arten der Weichholzaue (insbesondere Weiden) zu einer Stärkung des Lebens-
raumes führen. Betriebsbedingte Tötungen des Bibers im Zuge des Baus oder späteren Betriebes sind 
im Sinne einer angemessenen Betrachtung nicht anzunehmen. Insgesamt kommt es auch für diese Art 
nicht zu einer Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände." 
 
Der Landschaftspflegerische Begleitplan stellt zusammenfassend fest: "Umfassende Eingrünungsmaß-
nahmen im Bebauungsplangebiet ermöglichen es, einen Teil des Ausgleichs vor Ort zu erbringen. Hier-
mit gelingt sowohl eine attraktive Eingrünung als auch eine Stärkung der Biotopstrukturen als Puffer zu 
den angrenzenden, höherwertigen Gebieten. Für den Eingriff in den Naturhaushalt verbleibt dennoch 
ein Kompensationsdefizit in einer Höhe von 4 .169 Punkten. Darüber hinaus ist ein Ausgleich für den 
Eingriff in das Landschaftsbild in einer Größe von 3.367 qm notwendig. Der Ausgleich erfolgt zum Teil 
auf Liegenschaften der Firma Eichhorn. Hier ist auf drei Flächen eweils die Anlage einer Obstwiese 
vorgesehen. Darüber hinaus erfolgt die Aufwertung einer Wiesenbrache durch die Pflanzung von Schle-
hen-Weißdorn-Gebüschen. Das verbleibende Defizit wird über das „Ökokonto Weiße Wehe“ des Lan-
desbetriebs Wald und Holz NRW ausgeglichen. Hierzu wurde bereits eine vertragliche Vereinbarung ge-
schlossen." 
 
Die aktuellen Planunterlagen können unter folgendem Link digital eingesehen werden: 
https://www. uelich.de/beteiligung. Bei Bedarf ist auch eine Einsichtnahme bei der eweiligen Kommu-
ne oder bei der Kreisverwaltung möglich. Bitte vereinbaren Sie gegebenenfalls einen Termin. 
 
Zur weiteren Information der Beiratsmitglieder: Der Beirat wurde in der 12. Sitzung vom 21. 9.2 16 un-
ter TOP 4 zu dem Bauleitplanverfahren beteiligt und hat eine umfangreiche Stellungnahme der Um-
weltverbände NABU, BUND und des AK Fledermausschutz zum damaligen FNP-Verfahren der Nieder-
schrift beigefügt (siehe Anlage, Auszug aus der Niederschrift). Im o.g. link sind auch Stellungnahmen 
der Umweltverbände aus dem Jahr 2 15 zu dem damaligen Bebauungsplanverfahren aufgeführt. 
 
Die Fertigstellung der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde ist bis zum 2. 9.2 22 erforder-
lich. Da innerhalb dieser Frist am 17. 8.2 22 eine planmäßige Sitzung des Naturschutzbeirates vorgese-
hen ist, kann in diesem Rahmen der Beirat (siehe TOP 4 der Einladung) angehört werden.  
 
Gemäß der mitgeteilten Beurteilungsmaßstäbe handelt sich um einen bedeutsamen Bebauungsplan 
aufgrund des Widerspruchs zu den Festsetzungen des Landschaftsplans. Verfahrensstand ist die erneu-
te Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 4a Abs. 3 BauGB.  
 
Beschlussvorschlag: 
 

In der Sitzung zu formulieren. 
 

























 
4.2 Flächennutzungsplan Landgemeinde Titz, 22. Änderung "Chaussee 112"  
 
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines Kin-
dergartens durch Änderung des Flächennutzungsplanes und Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36-1 
im Parallelverfahren. 

 

Das Plangebiet befindet sich am nordöstli-
chen Rand der Ortslage Titz der Landgemein-
de Titz und umfasst eine Fläche von ca. ,33 
ha. Das Plangebiet diente zuletzt als Lagerflä-
che im Rahmen des Neubaus des gemeindli-
chen Bauhofs und der Feuerwache. 
 Das Plangebiet liegt nicht in einem Schutzge-
biet – angrenzend verläuft entlang der nord-
westlichen Plangebietsgrenze der geschützte 
Landschaftsbestandteil 2.4.4-5 „Fließgewäs-
ser/Gräben mit Säumen und Gehölzstruktu-
ren“. Entlang der östlichen Plangebietsgrenze 
verläuft der geschützte Landschaftsbestand-
teil LB 2.4.11 „Ehemalige Bahntrasse“. 

 
Auszug aus dem Landschaftsplan "Titz/ Jülich-Ost" mit Plangebietsabgrennzung 
 
Der bestehende Flächennutzungsplan der Landgemeinde Titz stellt die Flächen des Geltungsbereiches 
als „Gewerbliche Bauflächen“ dar. Um den geplanten Bebauungsplan im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickeln zu können, müssen die Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes zu „Flächen für den Gemeinbedarf“ geändert werden. 
 
Die Planunterlagen können unter folgendem Link digital eingesehen werden: https:// https://www.o-
sp.de/titz/plan?53956. Bei Bedarf ist auch eine Einsichtnahme bei der eweiligen Kommune oder bei 
der Kreisverwaltung möglich. Bitte vereinbaren Sie gegebenenfalls einen Termin. 
 
Der vorliegende Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass eine Beeinträchtigung der Schutzgüter 
Tiere/ Pflanzen nicht ausgeschlossen werden kann. Daher sind entsprechende Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen (zeitliche Beschränkung von Baufeldfreimachung und Baubeginn, Pflanzfest-
setzungen im Bebauungsplan, externe Kompensationsmaßnahmen oder Kauf von Ökopunkten) auf der 
nachgelagerten Planungsebene vorzusehen. 
 
Die Fertigstellung der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde ist bis zum 1. 9.2 22 erforder-
lich. Da innerhalb dieser Frist am 17. 8.2 22 eine planmäßige Sitzung des Naturschutzbeirates vorgese-
hen ist, kann in diesem Rahmen der Beirat (siehe TOP 4 der Einladung) angehört werden. 
 
Die Anhörung erfolgt, da es sich um ein Flächennutzungsplanverfahren handelt. Gemäß der mit-
geteilten Beurteilungsmaßstäbe handelt sich nicht um einen bedeutsamen Bebauungsplan. Verfah-
rensstand ist die Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

In der Sitzung zu formulieren. 



4.3 Bebauungsplan B31 "2. Erweiterung Gewerbegebiet Forstweg", Gemeinde Niederzier   
 
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung des be-
stehenden Gewerbegebietes in der Ortslage Oberzier durch Aufstellung eines Bebauungsplanes.  
 
Auszug aus dem Umweltbericht: 

 

 

 
 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag: 
 
Der vorliegende landschaftspflegerische Fachbeitrag ermittelt ein ökologisches Defizit von 64.714 Öko-
punkten. Durch die Anlage eines bedingt naturnahen Regenrückhaltebeckens auf einer 23.153m² großen 
Fläche erfolgt eine Aufwertung um 48.632 Ökopunkte, so dass ein Defiizit von ca. 16.  Ökopunkten 
verbleibt, das durch den Erwerb von Ökopunkten aus vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (Ökokon-
ten) abgegolten wird – siehe folgende Tabelle:  



 

 
 
Artenschutzprüfung – Stufe I (ASP): 
 
Die Ergebnisse der ASP erfordern die folgenden Maßnahmen, damit die artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz nicht eintreten: 

 
 
Die aktuellen Planunterlagen können unter folgendem Link digital eingesehen werden: https://www.o-
sp.de/niederzier/plan?pid=64392. Bei Bedarf ist auch eine Einsichtnahme bei der eweiligen Kommune 
oder bei der Kreisverwaltung möglich. Bitte vereinbaren Sie gegebenenfalls einen Termin. 
Die Fertigstellung der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde ist bis zum 13. 9.2 22 erforder-
lich. Da innerhalb dieser Frist am 17. 8.2 22 eine planmäßige Sitzung des Naturschutzbeirates vorgese-
hen ist, kann in diesem Rahmen der Beirat (siehe TOP 4 der Einladung) angehört werden.  
 
Gemäß der mitgeteilten Beurteilungsmaßstäbe handelt sich um einen bedeutsamen Bebauungsplan 
aufgrund des Widerspruchs zu den Festsetzungen des Landschaftsplans. Verfahrensstand ist die Öf-
fentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB.  
 
Beschlussvorschlag: 

In der Sitzung zu formulieren. 


